
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/3/14 86/15/0099
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1988
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33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §10 Abs2;

BewG 1955 §52 Abs2;

BewG 1955 §53 Abs9;

Rechtssatz

Vergleichspreise für Grundstücke, die mit der im vorliegenden Fall zu bewertenden Liegenschaft die Lage in einer

Naturschutzzone (hier am oder in der Nähe des Attersees) gemeinsam haben, und bei denen die Unterschiede

hinsichtlich der übrigen preisbestimmenden Merkmale bei der Schätzung berücksichtigt werden, sind für eine

Wertableitung aus Vergleichspreisen dem Grunde nach geeignet (Hinweis E 7.10.1985, 84/15/0015).
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